
Sie haben Fragen zur Wahl?

Das Wahl·büro hilft Ihnen.

Das Wahl·büro ist im Rat·haus.

Das ist die Telefon·nummer 

vom Wahl·büro:

06 21 – 2 93 95 66

Das ist die E-Mail-Adresse 

vom Wahl·büro:

wahlbuero@mannheim.de

Dieser Text wurde übersetzt vom Büro für Leichte Sprache 

der Gemeindediakonie Mannheim und durch Beschäftigte 

der Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar geprüft.
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Die Menschen in Baden-Württemberg 

wählen einen neuen Land·tag.

Auch die Menschen in Mannheim wählen 

den Land·tag. 

Der Land·tag ist eine Versammlung.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen  

heißen Abgeordnete.

Der Land·tag ist in Stuttgart.

Die nächste Wahl ist am 8. März 2026.

Was macht der Land·tag? 

Der Land·tag ist wichtig für alle Menschen  

in Baden-Württemberg.

Der Land·tag entscheidet: 

		�� Diese Gesetze gelten für  

Baden-Württemberg.  

Gesetze sind Regeln für alle Menschen in 

Baden-Württemberg. 

		�Das soll sich ändern in  

Baden-Württemberg.

Der Land·tag wählt den Minister·präsident 

oder die Minister·präsidentin, bestätigt die 

Ministerinnen und Minister und kontrolliert 

die Landesregierung.

Die Menschen in Baden-Württemberg  

wählen den Land·tag alle 5 Jahre.

Wer darf wählen?

Sie dürfen wählen, wenn Sie:

		� deutsch sind.

		mindestens 16 Jahre alt sind.

		� mindestens seit 3 Monaten in  

Baden-Württemberg wohnen.

Sie bekommen einen Brief 

Den Brief nennt man Wahl·benachrichtigung.

Spätestens am 15. Februar bekommen Sie 

einen Brief.

In dem Brief steht:

		���� Sie dürfen wählen.

		die Adresse von Ihrem Wahl·raum.

		� Sie können auch Brief·wahl machen. 

Rufen Sie beim Wahl·büro an.     

Das Wahl·büro erklärt Ihnen:  

So geht die Brief·wahl.

Der 15. Februar ist vorbei? 

Sie haben keinen Brief bekommen? 

Rufen Sie das Wahl·büro an. 

Das ist die Telefon·nummer  

vom Wahl·büro:  

06 21 – 2 93 95 66

Wie wählen Sie am 8. März?

Sie gehen am 8. März in den Wahl·raum.

Der Wahl·raum ist von 8 bis 18 Uhr offen.

 Bringen Sie mit:

		� Ihre Wahl·benachrichtigung

		 Ihren Ausweis oder Ihren Reise·pass

Sie bekommen einen Stimm·zettel.

Sie haben 2 Stimmen.

Auf der linken Seite stehen Namen von  

Politikern und Politikerinnen.

Hier dürfen Sie 1 Kreuz machen.

Das ist die Erst·stimme.

Auf der rechten Seite stehen die Parteien.

Hier dürfen Sie 1 Kreuz machen.

Das ist die Zweit·stimme.

Diese entscheidet, wer in den Land·tag 

gewählt wird.

Falten Sie den Stimm·zettel.

Werfen Sie den Stimm·zettel in die Wahl·urne.

Die Wahl·urne ist ein großer Kasten im 

Wahl·raum.


